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Windsteig Steuerbare Umsätze
§ 1. (1) Der Umsatzsteuer unterliegen die folgenden Umsätze:
1. Die Lieferungen und sonstigen Leistungen, die ein Unternehmer im In-

land gegen Entgelt im Rahmen seines Unternehmens ausführt. Die
Steuerbarkeit wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß der Umsatz auf
Grund gesetzlicher oder behördlicher Anordnung bewirkt wird oder
kraft gesetzlicher Vorschrift als bewirkt gilt;

2. der Eigenverbrauch im Inland. Eigenverbrauch liegt vor,
a) soweit ein Unternehmer Ausgaben (Aufwendungen) tätigt, die Leis-

tungen betreffen, die Zwecken des Unternehmens dienen, und nach
§ 20 Abs. 1 Z 1 bis 5 des Einkommensteuergesetzes 1988 oder nach
§ 12 Abs. 1 Z 1 bis 5 des Körperschaftsteuergesetzes 1988 nicht ab-
zugsfähig sind. Dies gilt nicht für Ausgaben (Aufwendungen), die
Lieferungen und sonstige Leistungen betreffen, welche auf Grund
des § 12 Abs. 2 nicht als für das Unternehmen ausgeführt gelten, so-
wie für Geldzuwendungen. Eine Besteuerung erfolgt nur, wenn der
Gegenstand oder seine Bestandteile zu einem vollen oder teilweisen
Vorsteuerabzug berechtigt haben;

b) (aufgehoben; BGBl I 2010/34)
3. die Einfuhr von Gegenständen (Einfuhrumsatzsteuer). Eine Einfuhr

liegt vor, wenn ein Gegenstand aus dem Drittlandsgebiet in das Inland,
ausgenommen die Gebiete Jungholz und Mittelberg, gelangt.

(2) Inland ist das Bundesgebiet. Ausland ist das Gebiet, das hienach nicht
Inland ist. Wird ein Umsatz im Inland ausgeführt, so kommt es für die Be-
steuerung nicht darauf an, ob der Unternehmer österreichischer Staats-
bürger ist, seinen Wohnsitz oder seinen Sitz im Inland hat, im Inland eine
Betriebsstätte unterhält, die Rechnung ausstellt oder die Zahlung emp-
fängt.
(3) Das Gemeinschaftsgebiet im Sinne dieses Gesetzes umfaßt das Inland
und die Gebiete der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die
nach dem Gemeinschaftsrecht als Inland dieser Mitgliedstaaten gelten
(übriges Gemeinschaftsgebiet). Das Fürstentum Monaco gilt als Gebiet
der Französischen Republik; die Insel Man gilt als Gebiet des Vereinigten
Königreichs Großbritannien und Nordirland. Drittlandsgebiet im Sinne
dieses Gesetzes ist das Gebiet, das nicht Gemeinschaftsgebiet ist. Ein Mit-
gliedstaat im Sinne dieses Gesetzes ist ein solcher der Europäischen Uni-
on.
[BGBl I 2010/34]

Erlässe
Rz 1–148 UStR
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I. Lieferungen und sonstige Leistungen
A. EU-Recht
1. Allgemeines

1Die MwStSyst-RL 2006/112/EG vom 28. November 2006 über das gemeinsa-
me MwSt-System hat die bisher geltende 6. Richtlinie zum gemeinsamen
MwSt-System vom 17.5.1977 ersetzt. Wichtigstes Motiv für die Neufassung
war, eine größere Rechtssicherheit herbeizuführen und mehr Klarheit und
Überschaubarkeit in den Richtlinientext zu bringen. Inhaltlich unterscheidet
sich die MwStSyst-RL nicht von der 6. Richtlinie.

2Gem Art 2 MwStSyst-RL unterliegen der MwSt ua „Lieferungen von Gegen-
ständen und Dienstleistungen, die ein StPfl als solcher im Inland gegen Ent-
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gelt ausführt“ sowie „die Einfuhr von Gegenständen“ und der ig Erwerb von
Gegenständen. In Art 5 MwStSyst-RL werden die Begriffe „Gemeinschaft“,
„Gebiet der Gemeinschaft“, „Mitgliedstaat“, „Gebiet eines Mitgliedstaates“,
„Drittgebiete“ (Art 6 MwStSySt-RL) und „Drittland“ genauer beschrieben.
Art 24 Abs 1 MwStSyst-RL legt fest, dass als Dienstleistung jeder Umsatz gilt,
der keine Lieferung von Gegenständen ist. Nach Art 25 lit c MwStSyst-RL ist
die Erbringung einer Dienstleistung auf Grund einer behördlichen Anord-
nung ustpflichtig.

2. Eigenverbrauch
6 Die MwStSyst-RL kennt den Begriff Eigenverbrauch nicht, sie normiert je-

doch im Art 16, dass einer Lieferung von Gegenständen gegen Entgelt die
Entnahme eines Gegenstands für unternehmensfremde Zwecke oder für den
Personalbedarf gleichgestellt ist. Der entnommene Gegenstand oder seine
Bestandteile müssen zum vollen oder teilweisen Vorsteuerabzug berechtigt
haben. In diesem Sinne wird in Art 26 MwStSyst-RL die Verwendung von
Gegenständen oder Dienstleistungen für unternehmensfremde Zwecke
einer Dienstleistung gegen Entgelt gleichgestellt. Österreich hat diese Leis-
tungsfiktionen durch BGBl I 2003/134 ab 2004 in § 3 Abs 2 und § 3a Abs 1a
umgesetzt und dafür den Ausdruck „für Zwecke, die außerhalb des Unter-
nehmens liegen“ verwendet.

7 Der Begriff der ertragsteuerlich nichtabzugsfähigen Aufwendungen iZm
der Eigenverbrauchsbesteuerung findet sich ebenso wenig in der MwStSyst-RL.
Art 176 MwStSyst-RL bestimmt, dass der Rat auf Vorschlag der Kommission
einstimmig festlegt, welche Ausgaben kein Recht auf Vorsteuerabzug eröff-
nen. In jedem Fall werden Ausgaben wie Luxusausgaben, Ausgaben für Ver-
gnügungen und Repräsentationsaufwendungen, die keinen streng geschäftli-
chen Charakter haben, vom Recht auf Vorsteuerabzug ausgeschlossen. Bis
zum Inkrafttreten der Bestimmungen können die Mitgliedstaaten alle Aus-
schlüsse beibehalten, die am Tag ihres Beitritts in ihren nationalen Rechtsvor-
schriften vorgesehen waren. Für Österreich bedeutet dies, dass die bereits zum
Beitrittszeitpunkt (1.1.1995) in Kraft gewesene Besteuerung von ertragsteuer-
lich nicht abzugsfähigen Ausgaben (§ 1 Abs 1 Z 2 lit c, seit 1.1.2004 § 1 Abs 1
Z 2 lit a), sofern damit ein Vorsteuerabzug rückgängig gemacht werden soll,
richtlinienkonform ist (Ruppe/Achatz4, § 1 Rz 6). Erweiterungen der Vorsteu-
erausschlüsse nach dem 1.1.1995 bedürfen demnach entweder der Konsulta-
tion beim MwSt-Ausschuss oder einer Befassung der Kommission.

B. UStG
1. Allgemeines

11 Die in Art 2 der MwStSyst-RL normierten unionsrechtlichen Vorgaben sind
in § 1 umgesetzt. § 1 regelt im Abs 1 als Steuergegenstand drei Tatbestände,
Lieferungen und sonstige Leistungen, den Eigenverbrauch und die Einfuhr.
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Sie werden in der Überschrift als steuerbare Umsätze zusammengefasst. Au-
ßerdem definiert die Bestimmung in den Absätzen 2 und 3 den räumlichen
Geltungsbereich des Gesetzes. Entgeltliche Lieferungen und sonstige Leistun-
gen gehen als Haupttatbestand dem Eigenverbrauch und der Einfuhr als Er-
gänzungstatbestände vor.

12Mit der Eigenverbrauchsbesteuerung soll verhindert werden, dass der selbst-
versorgende Unternehmer ustrechtlich besser gestellt ist als ein fremdver-
sorgter Letztverbraucher. Der Einfuhrtatbestand bezweckt, die aus dem
Drittland eingeführten Waren ustrechtlich mit den inländischen ustbelaste-
ten Gegenständen gleichzusetzen. Art 1 normiert einen weiteren Steuertatbe-
stand, den entgeltlichen ig Erwerb, der sich auf den EU-Binnenmarkt be-
schränkt.

2. Tatbestandsvoraussetzungen
16Gem § 1 Abs 1 Z 1 sind Lieferungen und sonstige Leistungen steuerbar, wenn

sie (1) von einem Unternehmer (2) im Inland (3) gegen Entgelt im Rahmen
seines Unternehmens ausgeführt werden.

17Die Steuerbarkeit wirtschaftlicher Vorgänge knüpft an das Vorliegen der in
§ 1 Abs 1 Z 1 genannten objektbezogenen Voraussetzungen. Fehlt nur ein
Tatbestandsmerkmal, liegen nicht steuerbare Umsätze vor, auf die das UStG
nicht anzuwenden ist. Sie unterliegen nicht der USt und sind demzufolge bei
der Ermittlung von Umsatzgrenzen nicht zu berücksichtigen.

Beispiele:
Eine Privatperson (P) verkauft ihre gesamte Wohnzimmereinrichtung auf
einmal an einen Unternehmer. P ist kein Unternehmer, die Veräußerung er-
folgt nicht iRe Unternehmens und ist nicht steuerbar. Es sind nicht alle Tat-
bestandsmerkmale des § 1 Abs 1 Z 1 erfüllt. P darf keine Rechnung mit USt
ausstellen.
Ein Unternehmer (U) eines Papierfachgeschäfts schenkt seinen Familienan-
gehörigen Waren für den Schulbedarf. Eine Schenkung ist kein steuerbarer
Umsatz, da sie nicht gegen Entgelt erfolgt. Es kann jedoch bei U ein Eigen-
verbrauch vorliegen.
Ein Tischler (T) verkauft einem Freund einen Holztisch aus seinem Privat-
vermögen. Diese Lieferung wird nicht iRd Unternehmens des T ausgeführt
und ist daher nicht steuerbar, weil nicht alle Tatbestandsvoraussetzungen
des § 1 Abs 1 Z 1 gegeben sind.
Ein Unternehmer (U) veräußert Gegenstände seiner Zweigniederlassung im
Drittland an einen dort ansässigen ausländischen Abnehmer. Diese Liefe-
rung wird im Ausland bewirkt und ist daher im Inland nicht steuerbar.

18Steuerbare Umsätze können in weiterer Folge stpfl oder bei Anwendung
einer Befreiungsvorschrift (§ 6) steuerbefreit sein. Nur Umsätze, die steuer-
bar sind, können steuerfrei sein. Die Steuerfreiheit von Umsätzen ist dem-
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nach kein Gegensatz zu ihrer Steuerbarkeit. Der Unternehmer darf, wenn er
steuerfreie Umsätze ausführt, in den Rechnungen keine USt gesondert aus-
weisen. Es ist zw echten Steuerbefreiungen, die mit dem Recht auf Vorsteuer-
abzug verbunden sind und den unechten Steuerbefreiungen, die zum Verlust
des Vorsteuerabzuges führen, zu unterscheiden.

Beispiel:
Ein Versicherungsunternehmer (V) erbringt gem § 6 Abs 1 Z 13 unecht
steuerbefreite Umsätze. Erwirbt V für sein Büro Einrichtungsgegenstände,
ist er nicht berechtigt, die vom Veräußerer gesondert in einer Rechnung aus-
gewiesene USt als Vorsteuer abzuziehen, da V die Einrichtungsgegenstände
iZm seiner unecht steuerbefreiten Versicherungstätigkeit verwendet.

3. Leistung
a) Bedeutung

21 Eine konkrete Definition des Leistungsbegriffes findet sich weder im USt-
Recht noch im bürgerlichen Recht. Das UStG definiert die Begriffe Lieferung
als Verschaffung der Verfügungsmacht an einem Gegenstand und die sonsti-
ge Leistung als eine Leistung, die keine Lieferung ist. Das Gesetz geht somit
von einer als Oberbegriff zu beurteilenden Leistung aus.
Nach Art 9 MwStSyst-RL liegt eine Leistung dann vor, wenn eine wirtschaftli-
che Tätigkeit ausgeübt wird. Als solche gelten alle Tätigkeiten eines Erzeugers,
Händlers oder Dienstleistenden einschließlich der Tätigkeiten der Urprodu-
zenten, der Landwirte sowie der freien Berufe und der diesen gleichgestellten
Berufe. Auch die Nutzung (Vermietung) von körperlichen oder nicht körperli-
chen Gegenständen zur nachhaltigen Erzielung von Einnahmen stellt eine
wirtschaftliche Tätigkeit dar. Gelegentlich ausgeübte Betätigungen sind dem-
nach keine wirtschaftlichen Tätigkeiten (EuGH 26.9.1996, Enkler, C-230/94).
Auch der VwGH stellt zB bei einer Stiftung auf eine aus wirtschaftlichen
Motiven geprägte Vermietung einer Immobilie zu Wohnzwecken ab und
schließt eine solche aus, wenn hinreichende Umstände einen überwiegenden
Zuwendungscharakter aus der Stiftung aufzeigen und die Überlassung der
Nutzung des Wohnhauses an den Begünstigten nicht zur Einnahmenerzie-
lung, sondern um ihm einen Nutzen zuzuwenden, erfolgt (VwGH 7.7.2011,
2007/15/0255; VwGH 19.10.2011, 2008/13/0046; ebenso VwGH 19.3.2013,
2009/15/0215, bezüglich Fremdüblichkeit der Höhe von Mietzahlungen und
dem Erfordernis, ustrechtliche und körperschaftsteuerrechtliche Folgen dif-
ferenziert zu würdigen; UFS 18.6.2013, RV/0621-S/11, bezüglich Überlas-
sung einer Dienstwohnung durch eine GmbH gegen eine überhöhte Arbeits-
leistung). Ustrechtlich unbeachtlich bleibt die Vermietung an eine unter-
haltsberechtigte Tochter, auch wenn der Mietvertrag fremdüblich gestaltet
war (UFS 2.7.2012, RV/0344-K/10; ebenso UFS 15.5.2013, RV/0043-G/11,
Beschwerde zu Zl 2013/15/0205, und UFS 16.7.2013, RV/2652-W/09). Wer-
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den von einem Mietvertrag abweichende mündliche Vereinbarungen (soli-
darische Haftung als Bürge und Zahler für Darlehensschulden der Vermiete-
rin) nicht nachgewiesen, und wären sie außerdem zw einander fremd gegen-
überstehenden Vertragsparteien nicht abgeschlossen worden, ist die
Vermietung einer Eigentumswohnung an die Mutter ustrechtlich unbeacht-
lich (UFS 20.6.2012, RV/0372-F/10). Die objektiven Kriterien einer wirt-
schaftlichen Tätigkeit sind hingegen bei einem auf Dauer angelegten Betrieb
einer Photovoltaikanlage erfüllt, wenn nachhaltig Einnahmen erzielt werden
(EuGH 20.6.2013, Fuchs, C-219/12; vgl § 2 Rz 91).

22Der Leistungsbegriff definiert sich vom Verbrauchsteuercharakter der USt
aus der Sicht des Leistungsempfängers und nicht des Leistenden. Demnach
liegt eine Leistung vor, wenn der Leistungsempfänger einen wirtschaftlichen
Vorteil erhält, der einem Verbrauch (bzw Gebrauch) zugänglich ist. Die Ver-
schaffung eines wirtschaftlichen Nutzens für den Leistungsempfänger ist so-
mit erforderlich. Wenn bei einer einvernehmlichen Vertragsauflösung der
Mieter dem Vermieter gegen Entgelt vorzeitig einen geräumten, wieder ver-
mietbaren Mietgegenstand überlässt und damit diesem einen wirtschaftli-
chen Nutzen verschafft, liegt eine Leistung vor (Ruppe/Achatz4, § 1 Rz 234).
Auch nach EuGH-Rspr entspricht es nicht dem unionsrechtlichen MwSt-
System, wenn ein Umsatz besteuert werden würde, der zu keinem Verbrauch
führt. Kein Leistungsaustausch, sondern Entschädigungszahlungen liegen
vor, wenn die Union im allgemeinen Interesse an der Förderung des ord-
nungsgemäßen Funktionierens des Milchmarktes handelt und jenen Land-
wirten, die sich zur Aufgabe ihrer Milchproduktion verpflichten, einen Aus-
gleich gewährt, selbst jedoch keine Gegenstände erwirbt und keine Dienst-
leistungen zur eigenen Verwendung erhält. Daraus kann abgeleitet werden,
dass die Ausführung einer ustbaren Leistung voraussetzt, dass konkreten
Leistungsempfängern verbrauchsfähige Nutzen oder konkrete Vorteile über-
tragen werden (EuGH 29.2.1996, Jürgen Mohr, C-215/94; EuGH 18.12.1997,
Landboden-Agrardienste GmbH & Co KG, C-384/95). Diese Aussagen gelten
nach VwGH-Rspr nicht nur für Unterlassungsleistungen. Eine Zahlung für
eine Dienstleistung iSd Art 24 MwStSyst-RL ist keine Gegenleistung, wenn
der subventionsgewährenden Gemeinde durch die Errichtung und den Be-
trieb einer Facharztpraxis kein Vorteil in ihrer Eigenschaft als Verbraucherin
oder Beteiligte am Wirtschaftsleben verschafft wird (VwGH 23.11.2004,
2001/15/0103). Geldleistungen einer Stadtgemeinde an eine KG (deren Kom-
manditistin sie selbst war) sind nicht steuerbar, wenn sie für die Durchfüh-
rung von Veranstaltungen zur Förderung des Tourismus anlässlich einer Ju-
biläumsfeier gezahlt wurden. Solche Zahlungen können nur dann iRe ust-
rechtlichen Leistungsbeziehung erfolgen, wenn die Stadtgemeinde diese
deshalb gewährte, weil sie von der KG Leistungen erhielt. Dies war im kon-
kreten Fall zu verneinen, da Aktivitäten als fremdenverkehrsfördernde Maß-
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nahmen finanziert wurden, und daraus ein spezieller wirtschaftlicher Nutzen
für die Stadtgemeinde bzw ihre Bürger nicht unmittelbar erkennbar war. Die
Geldzahlungen wurden zur Stützung des Gesellschaftszweckes der KG und
zur bloßen Verlustabdeckung geleistet (UFS 14.5.2009, RV/1085-W/06). Die
USt belastet den Verbrauch nur, wenn für diesen Einkommen aufgewendet
wird, wobei der Aufwand für die „Erlangung der Möglichkeit zum physi-
schen Verbrauch“ besteuert wird. Der EuGH stellt in seinen Entscheidungen
diesbezüglich klar, dass es dem Wesen der USt als proportionaler Ver-
brauchssteuer entspricht, dass nur ein Umsatz besteuert wird, der zu einem
konkreten Verbrauch führt. Daraus kann jedenfalls die Grundlage für das Er-
fordernis eines verbrauchsfähigen Nutzens für eine ustbare Leistung abgelei-
tet werden. Der Leistungsempfänger muss dabei den erhaltenen Nutzen nicht
tatsächlich ge- oder verbrauchen (Achatz, USt und Schadenersatz, 21, 22),
vielmehr reicht es, dass Einkommen oder Vermögen für Konsumgüter ver-
wendet wird.

aa) Tun, Dulden und Unterlassen
23 Eine ustbare Leistung kann ein positives Tun, ein Dulden oder ein Unterlas-

sen sein. Entscheidend ist nur, dass eine vom Leistenden verschiedene Person
aus dem von wirtschaftlichem Kalkül getragenen Verhalten einen vermö-
genswerten Nutzen zieht (Achatz, USt und Schadenersatz, 27). Dies ist bei
Entschädigungszahlungen zB für Flurschäden nicht anzunehmen, wenn we-
der aus den behördlichen Auflagen noch aus den abgerechneten Leistungen
ein Hinweis auf einen Leistungsaustausch abzuleiten war. Die von der Ge-
nossenschaft geleisteten einmaligen Vergütungen sind zweifellos Zahlungen
für Schäden, die den Grundeigentümern im Zuge der Errichtung der Wasser-
versorgungsanlage zur Trink- und Nutzwasserversorgung entstanden sind
(UFS 19.9.2006, RV/1337-W/06).

24 Der Leistungsbegriff selbst impliziert willentliches Verhalten, das vom Ent-
schluss des Leistenden gedeckt ist. Die Motivation, die zum Leistungsent-
schluss geführt hat, ist hingegen gleichgültig. Bei Zahlungen der Gemeinde
für Schäden im Zuge der Errichtung einer Kanalisationsanlage fehlt einerseits
aus der Sicht des Beschädigten die Entgeltlichkeit und andererseits die Leis-
tung. Die Geldleistungen an die Liegenschaftseigentümer standen nicht iZm
der Einräumung beschränkt dinglicher Nutzungsrechte, sondern wurden für
Schäden, die durch das Dulden der Arbeiten im Zuge der Errichtung der Ka-
nalisationsanlage entstanden sind, gezahlt (UFS 8.4.2003, RV/3575-W/02).
Der ustrechtliche Leistungsbegriff ist nicht erfüllt, wenn ein Unternehmer im
öffentlichen Interesse seine Tätigkeit einschränkt oder aufgibt und dafür
von der öffentlichen Hand Zuwendungen erhält. Dies trifft auf ein Verhalten
zu, das keinem speziellen Leistungsempfänger einen verbrauchbaren Nutzen
verschafft. Anders ist der Fall zu beurteilen, wonach ein Verein mit einer
Werbe- und Pressearbeit (einschließlich der Veranstaltung von Wettbewer-
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